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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes 
Gesetzentwurf der Abgeordneten des SSW 
Drucksache 15/3367 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände bedankt sich für die Übersendung 
des Gesetzentwurfes zur Änderung des Schulgesetzes mit der das Ziel verfolgt wird, das 
Schulgesetz um einen Paragrafen 10 a - erweiterte Grundschule - zu erweitern.  
 
Vor dem Hintergrund, dass es sich bei dieser Schulgesetzänderung primär um eine schulor-
ganisatorische Änderung handelt, die den Bereich der inneren Schulangelegenheiten zuzu-
ordnen ist, beschränkt sich die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände auf die 
Belange der Schulträger. 
 
1. Bei Einführung einer erweiterten Grundschule würden der Schulträger der Grundschule 

für die zusätzlich benötigten Klassenräume erhebliche Investitionen tätigen müssen, 
während die Träger der weiterführenden Schulen im Einzugsbereich Überkapazitäten 
an Räumen verzeichnen würden. Da es sich in diesen Fällen teilweise um unterschied-
liche Schulträger handelt bei den Unter- bzw. Überkapazitäten entstehen werden, wird 
es in der schwierig werden, die unterschiedlichen Be- und Entlastungswirkungen aus-
zugleichen. In Anbetracht der sehr angespannten Finanzlage der öffentlichen Schulträ-
ger sollte dieser Aspekt nicht unberücksichtigt bleiben. 

 
2. Insbesondere, wenn die erweiterte Grundschule lediglich auf Antrag der Schule einge-

führt wird und keine flächendeckende Einführung erfolgt, hätte dies Auswirkungen auf 
eine verlässliche Schulentwicklungsplanung für die weiterführenden Schulen. 
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3. Wir halten es darüber hinaus für erforderlich, im Genehmigungsverfahren der erweiter-
ten Grundschule die Beteiligung der Kreise in Hinblick auf Raumprogrammgenehmi-
gungen, Festlegung der Schuleinzugsbereiche und in die Organisation der Schülerbe-
förderung sicherzustellen 

 
 
4. Für den Fall, dass durch die Änderung der Schulorganisation Aufwendungen beim 

Schulträger entstehen, müssen diese im vollen Umfang auf Grundlage des in der Lan-
desverfassung in Art. 49 verankerten Konnexitätsprinzips dem Schulträger ersetzt wer-
den. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 
 
gez. 
Marc Ziertmann 
Dezernent 
 

 
 
 


